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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1952

Norm

ABGB §167 b

Rechtssatz

Der Anspruch nach § 167 ABGB ist kein Schadenersatz, sondern ein Alimentationsanspruch, der ähnlich wie der nach §

91 ABGB unabhängig davon besteht, ob die Kindesmutter in der Lage ist, die Kosten ihres Unterhaltes aus eigenen

Mitteln zu bestreiten. Der Vater ist nur dann von dieser Unterhaltsp8icht befreit, wenn ein Dritter in der Absicht, die

Schuld des Vaters zu erfüllen, den Unterhalt leistet.
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